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Index

72/13 Studienförderung

Norm

StudFG 1992 §41 Abs1;

StudFG 1992 §50 Abs2;

Rechtssatz

Die maßgebliche "Zeiteinheit" für die Gewährung von Studienbeihilfe nach dem StudFG 1992 stellt das Semester dar.

So wird beispielsweise Studienbeihilfe gemäß § 41 Abs 1 StudFG 1992 für zwei Semester zuerkannt; gemäß § 50 Abs 2

StudFG 1992 erlischt der Anspruch auf Studienbeihilfe mit dem Ende des letzten Monates jenes Semesters, für das der

Studierende keinen Studiennachweis vorgelegt hat. Daher ist auch bei der Beihilfe für ein Auslandsstudium, weil diese

an den Anspruch auf Studienbeihilfe im Inland geknüpft ist, auf Semester abzustellen.
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